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 Veröffentlicht am 30.01.1996

Norm

StGB §280 Abs1

Rechtssatz

Der Vorrat an Wa4en und Munition muß nach gleichfalls herrschender Lehre und Rechtsprechung nicht dem

modernen Stand der Wa4entechnik entsprechen; angesichts des durch § 280 Abs 1 StGB angestrebten Rechtsschutzes

genügt vielmehr dessen objektive Eignung als (noch taugliches) Mittel zum Kampf verwendet zu werden.
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